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Erklärung zu Stoffen in Rohpapieren, Dekorpapieren, extrudierten Papieren 

Fotopapieren und gestrichenen Papieren. 

 

Berücksichtigt werden folgende Regularien: 

 

- Reach (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) 
 

- Anforderungen an den Hersteller von Erzeugnissen nach Artikel 7 
 

- Stoffe der Kandidatenliste (SVHC < 0,1%, SCIP) 
 

- Stoffe mit einer Zusatzfunktion verwendet (gemäß Art. 37 [4]) 

 

- Stoffe gemäß Anhang XIV und XVII. 

 

- CMR-Stoffe  
 

- California Proposition 65 list 
 

- Mineralische Füllstoffe, tierische Bestandteile 
 

- Schwermetalle und deren lösliche Verbindungen, 
 

- EU - Richtlinie 2011/65 und 2015/863 (RoHS) 
 

- Weichmacher auf der Basis von Phthalsäureestern 
 

- Persistente organische Schadstoffe (POP´s) nach Verordnung EU 2019/1021 und 
EU 2020/784 
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Statement 

Die Felix-Schoeller-Gruppe setzt die Anforderungen gemäß EU-Chemikalienverordnung nach 

Reach konsequent um. 

Die Zellstoff- und Papierindustrie ist als nachgeschalteter Verwender von Chemikalien 

betroffen. Papier, Karton und Pappe sind Erzeugnisse, wie in Artikel 3.3 der Verordnung 

definiert ist.  

Produkte aus Papier, Karton, Pappe und Folien sind Erzeugnisse, die keine 

Sicherheitsdatenblätter benötigen. 

Die Anforderungen an den Hersteller von Erzeugnissen sind in Artikel 7 der Verordnung 

festgelegt. Bei unseren Papieren und Filmen muss durch häufige Kontrollen sichergestellt 

werden, dass keine Stoffe der Kandidatenliste (SVHC) mehr als 0,1% enthalten sind. Es werden 

keine Stoffe mit einer Zusatzfunktion verwendet (gemäß Art. 37 [4]) und Stoffe gemäß Anhang 

XIV und XVII. Keine Einträge in die SCIP-Datenbank. 

Stoffe, die in die Kandidatenliste aufgenommen wurden, werden entsprechend des 

Substitutionsgebotes ersetzt.  

Die Kandidatenliste der ECHA wird mit allen geltenden Aktualisierungen auf der Internetadresse 

der ECHA veröffentlicht:  

https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles 

Um den Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nachzukommen, erhalten wir von unseren 

Lieferanten Informationen, ob Stoffe der Kandidatenliste (SVHC), CMR-Stoffe sowie Stoffe der 

California Proposition 65 list in den Vertragsprodukten enthalten sind. Dies wird von uns 

überwacht. 

Unsere Papiere können Spuren enthalten von: 

➢ 1,3 - Dichlorpropanol (CAS: 96-23-1) < 5 ppm (0,0005 %) 

➢ 3 - Monochlorpropane - 1,2 - Diol (CAS: 96-24-2) < 2 ppm (0,0002 %) ppm 

die als Prop 65-Stoffe gelistet sind, jedoch in Mengen, die unter den Nachweisgrenzen liegen.  

Roh- und Dekorpapiere enthalten mineralische Füllstoffe und keine tierischen Bestandteile. 

Dekorpapiere enthalten: 

➢ Formaldehyd (CAS: 50-00-0) < 0,1mg/h x m2 HCHO (EN ISO 12460-3) 

Schwermetalle und deren lösliche Verbindungen, beispielsweise von Blei, Cadmium, 

Quecksilber, Chrom, Arsen, Antimon sowie Gold, Zinn, Wolfram und Tantal (EU 2017/821) sind 

in unseren Rohstoffen und damit auch Erzeugnissen nicht enthalten. 

https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles
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Die RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) dient der Beschränkung der 

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie regelt die 

Verwendung und das Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten und 

Elektronikbauteilen. 

 

Unsere Produkte enthalten keine gefährlichen Stoffe, die in der RoHS-Richtlinie 2011/65 und 

2015/863/EU aufgeführt sind 

Unsere Erzeugnisse enthalten keine Weichmacher auf der Basis von Phthalsäureestern [(Bis(2-

Ethylhexyl)phthalate (DEHP, Benzylbutylphthalate (BBP), Dibutylphthalate (DBP), 

Diisobutylphthalate DIBP]. 

Persistente organische Schadstoffe (POP´s) nach Verordnung EU 2019/1021 and EU 2020/784 
des Europäischen Parlaments werden nicht eingesetzt.  

 

Geschäftsführer                   REACH–Beauftragter   

 

G. Haggenmüller              i.V. Volker Hauser                  

 

 


